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BEKANNTMACHUNG

Beschlüsse der 19. Sitzung der Gemeindevertretung Panketal vom
28.04.2026

PV-07-2026 Wahl der Schiedspersonen der Gemeinde Panketal

Beschluss:

PV-18-2026 Jahresabschluss 2024

Beschluss:

PV-19-2026 Jahresabschluss 2024 - Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten

Beschluss:

Die Gemeindevertretung wählt

Herr Norbert Hochsam     zur Schiedsperson der Schiedsstelle 1
Herr Lutz Grieben              zur Schiedsperson der Schiedsstelle 2
Herr Marc Bittner              zur stellvertretenden Schiedsperson der Schiedsstellen 1
und 2.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Panketal beschließt gemäß § 80 Abs. 4
BbgKVerf den
geprüften Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Panketal.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Panketal beschließt, gemäß § 80 Abs. 4
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) den Bürgermeister
für das Haushaltsjahr 2024 zu entlasten.



PV-22-2026 Schlüterstraße 56-Nachträglicher Bauantrag Nutzungsänderung
Wochenendhaus inkl. Erweiterung zu Wohnen - Versagung der Zustimmung gem.
§ 246e BauGB

Beschluss:

PV-75-2009-2 Bebauungsplan 17P "Am Hobrechtsweg" - Aufhebung
Aufstellungsbeschluss und Einstellung Verfahren

Beschluss:

Die Gemeinde erteilt nicht die Zustimmung gemäß § 246a BauGB zum
beantragten Vorhaben Schlüterstraße 56 – Nachträglicher Bauantrag
Nutzungsänderung Wochenendhaus inkl. Erweiterung zu Wohnen.
Die Versagung der Zustimmung wird wie folgt begründet:

a) Die Zustimmung hätte eine erstmalige Wohnnutzung im Außenbereich
gemäß 35 BauGB zu Folge.

b) Die städtebaulichen Ziele der Gemeinde sind durch die Darstellungen des
FNP beschrieben. Das Vorhabengrundstück ist im FNP als Grünfläche
dargestellt.

c) Das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) „Panketal 2040“ legt
fest, dass für Siedlungsentwicklungen keine Außenbereichsflächen, die im
FNP nicht als Wohnbauflächen dargestellt sind, in Anspruch genommen
werden sollen.

d) Die Gemeindevertretung hat diese städtebaulichen Ziele mit dem
Grundsatzbeschluss zum Umgang mit den Regelungen des BauGB
(Bauturbo, PV-68-2025) am 27.1.2026 nochmal bestätigt.

Die Gemeindevertretung beschließt:
1. Die Aufhebung des Beschlusses PV-75-2009-1 (Aufstellungsbeschluss

Bebauungsplan 17P „Am Hobrechtsweg“).

2. Die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 17P „Am Hobrechtsweg“.

3. Der Aufhebungsbeschluss ist entsprechend § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich
bekannt zu machen.



PV-86-2019-1 Bebauungsplan 31P "Priesterweg" - Aufhebung
Aufstellungsbeschluss und Einstellung Verfahren

Beschluss:

PV-103-2020-5 Vereinbarung zum Defizitausgleich an die Evangelische
Kirchengemeinde Zepernick-Schönow für den kirchlichen Friedhof in
Panketal

Beschluss:

PV-151-2008-5 Bebauungsplan 16P "Bucher Straße / Küßnachter Straße" -
Aufhebung Aufstellungsbeschluss und Einstellung Verfahren

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt:
1. Die Aufhebung des Beschlusses PV-86-2019 (Aufstellungsbeschluss

Bebauungsplan 31P „Priesterweg“).

2. Die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 31P „Priesterweg“.

3. Der Aufhebungsbeschluss ist entsprechend § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich
bekannt zu machen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, beigefügte Vereinbarung zwischen der
Gemeinde Panketal und der Evangelischen Kirchengemeinde Zepernick-Schönow
zum Defizitausgleich des kirchlichen Friedhofs an der Elbestraße in Zepernick
abzuschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt:
1. Die Aufhebung des Beschlusses PV-151-2008-4 (Aufstellungsbeschluss

Bebauungsplan 16P „Bucher Straße /Küßnachter Straße“).

2. Die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 16P „Bucher Straße
/Küßnachter Straße“.

3. Der Aufhebungsbeschluss ist entsprechend § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich
bekannt zu machen.



PA-20-2026 Vandalismus in Panketal stoppen

Beschluss:

PA-21-2026 Dauerhafte Beflaggung am Amtsgebäude in Panketal

Beschluss:

Die Mitglieder der GV Panketal beschließen eine Prüfung der nachfolgenden
Punkte:

1. Prävention und Sicherheit:
Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Polizeidirektion
Ost, auf eine verstärkte und regelmäßige Streifentätigkeit im Bereich
Schönower Straße und Alt-Zepernick, sowie weiteren bekannten
Brennpunkten hinzuwirken.

2. Sensibilisierung des Ordnungsamtes:
Das Ordnungsamt Panketal wird gebeten, seine Kontrollgänge
auszuweiten und dabei gezielt auf Sachbeschädigungen zu achten.
Gegebenfalls sind Sachbeschädigungen sofort zur Anzeige zu bringen.

3. Unterstützung von Eigentümern:
Die Verwaltung prüft, inwieweit präventive Maßnahmen (z. B.
Beleuchtungskonzepte im öffentlichen Raum im Rahmen rechtlicher
Möglichkeiten) sowie Unterstützungsangebote für betroffene Eigentümer
(z. B. Fördermittelhinweise, Kooperation mit der Polizei, Meldewege)
umgesetzt oder vermittelt werden können.

4. Öffentlichkeitarbeit:
Die Gemeinde Panketal setzt sich für eine deutliche Positionierung gegen
jegliche Form von Vandalismus ein und sensibilisiert Bürger durch
geeignete Informationsarbeit (z. B. Mitteilungen im Amtsblatt, Aufruf zur
Meldung von Vandalismusschäden).

Die Gemeinde Panketal wird beauftragt, am Amtsgebäude in Panketal die
vorhandenen drei Fahnenmasten mit der Europaflagge, Deutschlandflagge,
Brandenburg-Flagge und der Panketal-Flagge zu beflaggen.



PA-44-2024-3 Abberufung und Berufung von sachkundigen Einwohnern für den
Ortsentwicklungsausschuss

Beschluss:

Bereitstellungsdatum auf der Internetseite www.panketal.de: 05.05.2026

Panketal, den 05.05.2026

Gez.
M. Wonke
Bürgermeister

Kontakt
Ansprechpartner: Frau Dorn
Telefon: 030 94511-114
E-Mail: a.dorn@panketal.de

1. Herr Ralf Gerhard Paul wird als sachkundiger Einwohner im
Ortsentwicklungsausschuss abberufen.

2. Herr Frank Voels wird als sachkundiger Einwohner in den
Ortsentwicklungsausschuss berufen.


